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Liturgıie ach dem Konzil D  S
Josef Andreas Jungmann 5 ]

©

VWenn ı der etzten Sıtzung der ersten Sessionsperiode des Zweıten Vatikanıischen
Konzıils Dezember 1967 das Kapıtel des Schemas ber die heilige Litur-
IC verbesserten orm MIt großer Mehrheit ZU Beschluß erhoben worden M1St War das CIn Ereijgnis, das Augenblick unseren gottesdienstlichen Eın-
richtungen nıchts andert. Denn cs werden darın NUur CIN1SC Grundlinien festgelegt,
WwWIe C1iNe kommende Reform der lıturgischen Ordnungen beschaften seıin soll
Außerdem WIr  d selbst dieses eine Kapıtel als Kirchengesetz erst wirksam werden,
wenn Herbst 1963 auch die Kapıtel desselben Schemas, über Messe,
Sakramente, Brevıer, Kirchenjahr, kırchliche Kunst USW., durchgeprüft, beschlos-
sen un VO Papst ı öffentlicher Sıtzung verkündet sein werden. Und selbst
annn noch werden WILr das eine der andere Jahr arten haben, bis auch die
entsprechenden liturgischen Texte un Rubriken testgelegt un redigiert und die
Bücher gedruckt sein werden. Und doch WILr schon dieser Dezember 1962
kommenden Jahrhunderten als ein entscheidendes Datum der Geschichte der
Kırche un ihrer Einrichtungen fortleben.

VWas ı1ST geschehen? Es ı1ST der Liturgie ein jahrhundertealter ann gebrochen
worden. Die ach dem Konzıil Von Triıent beginnende Periode der Geschichte der
Liturgie 1ST Von Theodor Klauser einmal als „Epoche des Stillstandes der der
Rubrizistik“ bezeichnet worden. Die eisten VOoO  e} un sind dieser Epoche auf- E
gewachsen. Am Begınn des Jahrhunderts un noch lange darüber hinaus War es

uns selbstverständlich daß die Liıturgie ebenso unantastbar un jeder Verände-
IUuns enthoben War WIC etiwa die Heılıge Schrift Und auch als schon die Wellen
der Liturgischen Bewegung ber das Land schlugen, WIr ohl bemüht, die
vorhandene Liturgie den Gläubigen erschließen, aber noch lange dachte 11e-
mand ernstlich daran, daß die geheiligte Liturgıie selbst gerührt werden könne.
Daß iıcht NUur die Gläubigen ZUrFr Messe hingeführt werden MUSSCH, sondern auch
1€e Messe den Gläubigen ein Stück Weges entgegenkommen sollte (J Wagner),
hat die Jahrhundertmitte noch aum jemand auszusprechen gewagt. Das Kon-
zhart es un ausgesprochen un zum Gesetz gemacht. Die Epoche des Stillstandes
1ST damit Ende Eın CESLGI; aufsehenerregender Einbruch war aller-
dings schon m1L der Reform der Osterliturgie den Jahren 951/56 geschehen;
damals wurde entscheidenden Punkrt e1INeEe großzügige Neugestaltung

Aldurchgeführt. Der Einbruch ı1St MI dem Grundsatzdekret des Konzils ZUuU breiten
Durchbruch geworden.
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]ose Andreqs Jungmann  \  %  $  \  C  ‘Da'lfde'if°' äfifliäe Wbrfiaüt dés v‘om1Kbiuzil an'gv'énonfr“r*lvéillén ]5ekrefe's i1géuteänocii  nicht bekannt ist, liegt vorläufig nur die offiziöse Zusammenfassung des „Osser-  vatore Romano“ vom 8. Dezember aus der Feder von Cipriano Vagaggini OSB  vor. Vagaggini, Professor am Collegium Anselmianum in Rom und Verfasser des  Werkes „Theologie der Liturgie“ (Einsiedeln 1959), gibt in italienischer Sprache  den wesentlichen Inhalt, an entscheidenden Punkten auch den genauen Wortlaut  wieder und verbindet damit aus seiner genauen Kenntnis der Materie — als Kon-  sultor der vorbereitenden Kommission für Liturgie und nunmehr wieder der ent-  sprechenden Konzilskommission — einen fortlaufenden Kommentar. Es seien im  folgenden nur jene Punkte herausgehoben, die für die künftige Neugestaltung vor  allem in Betracht kommen.  Was man vom Konzil auf liturgischem Gebiet von Anfang an gewünscht und  erhofft hat, was in unzähligen privaten und amtlichen Vorschlägen ausgesprochen  worden ist, war eine Lockerung hinsichtlich der Sprache: für die Katechumenen-  messe, so hieß es immer wieder, oder wenigstens für die Lesungen müßte die Volks-  sprache gestattet werden. Das ist auch tatsächlich geschehen, wenn auch die kon-  krete Anwendung auf die Messe in dem allein vorliegenden ersten Kapitel.noch  nicht ausdrücklich vollzogen ist. Art. 36 bestimmt: Grundsprache bleibt im Be-  reich der lateinischen Liturgien das Latein. Doch soll „sowohl in der Messe wie bei  der Verwaltung der Sakramente und in den übrigen Teilen der Liturgie“ der  Volkssprache ein breiter Raum gewährt werden, „besonders in den Lesungen, in  den Anreden an das Volk, in manchen Gebeten und Gesängen“. Aus dem Gang  der einschlägigen Diskussion in der Aula Concilii, über den ja auch das Ufficio  Stampa hinlänglich berichtet hat, darf man wohl schließen, daß als Bereich, der im  allgemeinen dem Latein vorbehalten sein soll, hauptsächlich das Hochgebet der  Messe, Präfation und Kanon, gemeint ist. Dabei ist bemerkenswert, daß bei all  den Verhandlungen über mögliche Reformen, besonders auch auf dem Gebiet der  Sprache, immer nur die mit dem Volk gefeierte Messe, also vor allem die Sonn-  tagsmesse, vor Augen stand. Für die privat gefeierte Messe braucht hinsichtlich  der Sprache offenbar nichts Wesentliches geändert zu werden.  Wenn so die Durchschnittserwartung hinsichtlich der liturgischen Sprache vom  Konzil schlechthin erfüllt wird, so geht die wirkliche Entscheidung weit darüber  hinaus. Das Konzil will eine wirkliche Reform der Liturgie. Schon in der Einlei-  tung fällt das kühne Wort „instauratio“, ein Wort, das manche Konzilsväter, die  darauf weniger vorbereitet waren, erschrecken konnte, das sich aber behauptet hat.  Die. Reform ist weiter gemeint nicht in einem rein historischen Sinn, wie sie bei  der Neuordnung der Liturgie nach dem Konzil von Trient vorgeschwebt hatte.  Dort wollte man die Liturgie reformieren „nach der Ordnung und Weise der  Väter“, also des christlichen Altertums. Man wollte, soweit dies mit den unzu-  länglichen Mitteln von damals erstrebt werden konnte, eine Re-staurierung dessen,  was einmal gewesen war, die Beseitigung des störenden Beiwerks, das sich in den  322
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Da der Amtliche Worfiaut des vom Konzil angenonfr“riénen Dekre£eä hé.ute'-no&ll
iıcht bekannt 1St, liegt vorläufig NUur die offizı1öse Zusammenfassung des - Osser-
Vaiore Romano“ VO Dezember aus der Feder VO  3 Cipriano Vagaggıini OSB
(® 1 a Vagaggınli, Professor Collegium Anselmianum in Rom un Vertasser des
Werkes „Theologie der Liturgie“ (Einsiedeln Sibt in italienischer Sprache
den wesentlichen nhalt, entscheidenden Punkten auch den SENAUCH Wortlaut
wieder un: verbindet damıt AaUS seiner SCHAUCH Kenntnis der aterıe als Kon-
sultor der vorbereitenden Kommissıon für Liturgie un nunmehr wieder der ent-

sprechenden Konzilskommission einen tortlaufenden: Kommentar. Es se1en 1ım
folgenden NUr jene Punkte herausgehoben, die für die künftige Neugestaltung VOr

allem 1n Betracht kommen.
Was INa  3 VO Konzıil auf liturgischem Gebiet VO  } Anfang gewünscht un

erhofft hat, W as in unzähligen prıvaten und amtlichen Vorschlägen ausgesprochen
worden ISt: WAar eine Lockerung hinsıchtlich der Sprache: für die Katechumenen-
INCSC, hıeflß 65 immer wieder, der wenıgstens für dıe Lesungen müfßte die Volks-
sprache gestattet werden. Das 1St auch tatsächlich geschehen, WEeNNn auch die kon-
krete Anwendung auf die Messe in dem alleın vorliegenden ersten Kapitel och
ıcht ausdrücklich vollzogen 1St. Art bestimmt: Grundsprache bleibt 1im Be-
reich der lateinıschen Liturgien das Lateın. Doch sol] „sowohl 1in der Messe wie he]
der Verwaltung der Sakramente un in den übrigen Teilen der Liturgie“ der
Volkssprache eın breiter Raum gewährt werden, „besonders 1in den Lesungen, 1n
den Anreden das Volk, 1n manchen Gebeten und Gesängen”. Aus dem Gang
der einschlägıgen Diskussion in der ula Concilii, ber den Ja auch das Ufficio
Stampa hinlänglich berichtet hat, darf man ohl schließen, daß als Bereich, der 1M

allgemeınen dem Lateın vorbehalten sein soll, hauptsächlich das Hochgebet der
Messe, Präfation un Kanon, gemeınt 1St Dabei 1St bemerkenswert, dafß be] all
den Verhandlungen ber mögliche Reformen, besonders auch auf dem Gebiet der
Sprache, immer NUr die MmMI1t dem olk gefeilerte Messe, also VOL allem die Onn-

LAgsmMCSSC, VOL Augen stand. Fur die privat gefeierte Messe braucht hinsichtlich
der Sprache oftenbar nıchts Wesentliches gyeändert werden.

Wenn die Durchschnittserwartung hinsichtlich der liturgischen Sprache VO

Konzıil schlechthin erfüllt wird, sSo geht die wirkliche Entscheidung weıt darüber
hinaus. Das Konzıil 11 eine wirkliche Reform der Kıturgzie. Schon in der Einlei-
LuUung tÄllt das kühne Wort „instauratıo“, eın VWort, das manche Konzilsväter, die
darauf weniger vorbereıtet WAarcCch, erschrecken konnte, das sich aber behauptet hat.
Die Reform 1St weıter gemeınt ıcht in einem rein hieforischen Sınn, W1e S1e be1
der Neuordnung der Liturgie ach dem Konzıil VO  } TIrıent vorgeschwebt hatte.
DOrt wollte Man die Liturgie reformıeren „nach der Ordnung und Weıse der
Väter“, also des cQhristlichen Altertums. Man wollte, SOWeIlt 1es5 MIt den
Jänglichen Mitteln VO  } damals erstrebt werden konnte, eine Re-staurierung dessen,
W 4s einmal SCWECSCH War‚ die Beseitigung des störenden Beiwerks, das sıch in den
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Liturgie nach dem Konzil

VOrausgegangenen Jahrhunderten angesammelt hatte, un die Wiederherstellung
der echten Gestalt Von ehemals. In der Vo Zweiten Vatikanum geforderten Re-
ftorm ı1ST diese, sosehr auch der Anschluß die Tradition betont wird, gänzlıch
pastoral SEMEINT., Das wırd ausdrücklich DESARYT Art. 33i und der folgende Art
zieht daraus die inhaltschwere Folgerung: Die Rıten sollen iıhrer Struktur
„einfach un durchsichtig SC1IN, dalß S1E allzemeinen iıcht vieler Erklärungen
bedürfen“ Die aktıve Beteiligung der Gläubigen Gottesdienst 1ISt damit beinahe
VOoNn selbst gegeben.

Mıt dieser Formulierung wırd R! Prinzıp aufgestellt das iıcht NUur der Lıturgie-
reform auftf dem Trıdentinum, sondern auch noch den Anfängen der Liıturgischen
Bewegung VOTLr hundert Jahren gänzlıch fremd WAar, der damals herrschenden
Auffassung geradezu CeNISEZENSZESELZL 1ST Fuür Abt Prosper Gueranger, den großen
Vorläufer der Liturgischen Bewegung, sollte die Lıiturgıie ıcht durchsichtig, SONMN-
ern dunkel sein Dıie Liturgıie War ein Heıligtum, das der Fufß der einfachen
Gläubigen nıcht betreten sollte Immer wıeder wurde das Prinzıp betont, dafß die
geheimnisvolle Art und die fremde Sprache als Symbol des Heıiligen wirken un
die Gläubigen ZUur Ehrfurcht iimMMeEN SS56.; Man gerlIet e1iNe bedenkliche
Nähe DA Arkandisziplin des christlichen Altertums, vergaß aber, daß diese
Arkandısziplin zwıschen christlicher Heilsgemeinde un profanem Heidentum auf-
gerichtet WAarl, nıcht zwıschen Altar un gläubigem Volk

Heute sınd WIr uns dessen wıieder bewußt un das Konzıil bekräftigt dieses Be-
wulßstsein, dafß die Gläubigen als diejenigen die das Christusmysterium hinein-
getauft siınd un durch die Teıilhabe den Sakramenten Jeweıils erneut darın be-
STaLLgt werden, gerade VOIN Mysterium her leben INUSSCH, WenNnNn S1C VOrTr der heid-
nıschen Welrt bestehen sollen. Es 1ST bezeichnend dafß auch schon der Kirchenbau
sıch darüber klar wircdc daß für den Kirchenraum heute icht das Schiff der mittel-
alterlichen Dome, sondern eher deren hor das Vorbild SC1IMN3weil die ]äu-
bigen; ZU Altar hin versammelt Geschehen des Altars teilzunehmen berufen
siındl.

Schon 1er wırd deutlich, daß der lıturgische Retormwille des Konzıils ı
tieferen Sıcht der Kirche gründet. Es ı1ST eın Zufall,; da{ß die etzten Tage der glei-
chen Sessionsperiode dem Thema Kırche gewidmet un daß die Diskussion
sofort und ı erster Linıe auf dieÜberwindung NUur Juridischen, die Autorität
voranstellenden Kirchenbegriffs und bloßen Kleruskirche gerichtet WAar, Im
Programm für die Liturgiereform WAar schon 1ı VOTAauUS davon dıe Anwendung
gyemacht. Wenn Liturgie Gottesdienst der Kirche ıIST, dann ı1ST CS auch 1er n  1  9
Kırche nıcht verstehen als die Autorität, die bestimmte Rıten vorschreibt,Amts-

beauftragt un insofern Gottesdienst leitet der „ 1 Namen der
Kirche“ vollzogen wiırd sondern vielmehr als die Gemeinschaft der Gläubigen,
die diesen Gottesdienst tatsächlich hält selbstverständlich Führung des sakra-

Herbert MUCK, Die liturgische Neuordnung alter Dome un Pfarrkirchen, i Zeitschrifl bath. Theologie 85
(1963).

21* 373



mental geweihten und bevollmächtigten, durch den Bischof miıt dem aupt der
Gesamtkirche verbundenen amtlichen Priesters. Die kirchliche Versammlung wırd
ıcht mehr gesehen als die Nur durch Kirchengebot geforderte Anwesenheıt der
Gläubigen, die lediglich von ferne geheimnisvollen, Grunde ihnen VeOeIr-

% schlossenen Vorgang folgen, sondern als die Verwirklichung des Begriffes der
Kirche selbst, als die siıchtbare Einheit derer, die Christus VOoO  } Gott gerufen und
Bürger Heiligtum geworden sind Das Erwachen der Kırche den Seelen
hat auf dem Konzil eine ungeahnte Bestätigung un Vollendung gefunden.

Eıne 7Wweitfe wichtige Entscheidung des Konzıils etrifit die Möglichkeit
Difterenzierung der bisher, SEeIT der trıdentinischen Reform, streng einheitlich
geführten römischen Liturgie.,

Dıiese, 15 1115 frühe Mittelalter auf Stadt un Umgebung VO  - Rom, ı sech-
zehnten Jahrhundert noch auf den mittel- und westeuropäischen Raum beschränkt
ISTt inzwischen ZUr Liturgie des eitaus gyröfßten Teıls über alle Kontinente
greifenden Weltkirche un damıit auch VO  3 Natıonen geworden, denen abend-
ländische Kultur auf griechisch-lateinischer Grundlage ebenso fremd IST WIC dem
Europaer chinesische oder indische Kultur. Es ann ZWar ıcht behauptet werden,
daß die Bischöfe der Missionsländer einhellig nach solcher Differenzierung un der
damıt gegebenen größeren Freiheit gerufen hätten INan hat auch Stimmen VeOeI-

NOMMCN, un 1eS$5 ıcht ausschließlich Von geborenen Europäern, die für eine MOS-
lichst Bewahrung der VO  ; Rom gekommenen gottesdienstlichen Formen C1N-

traten. ber oftenbar haben dıe gegenteilıgen Stiımmen, die NUur die Freiheıt,
ıcht die Verpflichtung solcher Erweıterung der Möglichkeiten wollten,
solchen Eindruck gemacht da die VO  3 der Kommıissıon vorgeschlagenen For-
mulierungen zuletzt beinahe EINSTUMMUIS ANSCHOMMEC wurden. Nach Art
sollen nämlich von 198808  - die betreffenden Territorıum zuständıgen kırchlichen
tellen (competens AUCTIOF1TAaSs ecclesiastica territorialıs) das echt haben Anpas-
SUNgSCH der Liturgıe vorhandene Bedürfnisse des Landes der der Natıon VOTL-

zunehmen, und ZWar 5 daß das Verfügungsrecht bei diesen Stellen lıegt und Rom
NUur die Bestätigung (probare SEeUuU confirmare) ı Anspruch N1ıMMET. Gemeint SIn
VOI allem dieZU eıl schon bestehenden Bischofskonferenzen. Doch wurde er 1
Entwurf vorgesehene Ausdruck Bischofskonferenzen“ durch den allgemeineren
Ausdruck ETrSCIZ£T,; da einerselıits der Begriff erst durch nachfolgende Verfügungen
des Konzıils geNAUCT umschrieben werden MU und außerdem JC ach dem rage-
stand verschiedene Körperschaften, sowohl Provinzialsynoden WI1e Bischofskonfe-
reNnNzen SanzCh Natıon der Kontinents, Betracht kommen können.
Auf Grund dieser Bestimmung könnte S1' also eine indische der japanische
Bischofskonferenz VO Lateın als Sprache der Liturgıie auch völlig lösen und
den nationalen Sprachen übergehen; S1eC könnte die liturgische Kleidung äandern
der dem Katechumenat als Vorstufe ZUr Erwachsenentautfe Geıist des
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1NN es ischen
Es Sdamit Grunde nur Rechtszustand wiederhergestellt und SEeNAUCT

formuliert, der VOr dem Konzıil VO  3 Trient das liturgische Leben beherrscht hat.
Damals gvalt der Grundsatz, dafß sıch die einzelne Kırche nach der Ordnung der
betreffenden Kirchenprovinz richten solle Als Gabriel Biel 1495) ı Tübingen
die Messe erklärte, legte den Brauch der zuständıgen Metropole Maınz ‚—

grunde. Dıie nordischen Kirchen hielten sıch den Brauch Von Drontheim der
Lund, die Suftragane Von Salzburg die Ordnung von Salzburg, hne daß
übrigens der Zeıt VOT dem Buchdruck eine Strenge Übereinstimmung err-
schen mußte der auch NUur konnte. Dabei i1St 65 erstaunlich, WIEC gBELFEU, hne ein

geschriebenes Gesetz, as 1 der Zeit des karolingischen Reiches ı die nördlichen
Länder übernommene liturgische Erbe der römischen Kirche als selbstverständ-
ıche Grundlage festgehalten un gehütet wurde. Man hat sich ZWAar berall
mancherlei Zugaben erlaubt hat erprobten Brauch AUN andern Kirchenprovinzen Vherübergenommen, aber das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit hat davor be-
wahrt, alten Grundstock der Lıturgie geEWARZTE Experimente versuchen. S50
iST das Textgut ıcht Ur des Meßkanons, sondern auch der Sonntags- un der alten
Festtagsmessen der Freiheit fast bis auf den Buchstaben GE
geben worden, WIeE es ZUur Zeıt Gregors des Großen festgelegt worden WAar. Wır
dürtfen vertrauen, daß Von dieser traditionsbewußten Haltung auch be:
künftigen Entscheidungen miıtreden wiıird.

Daß für die Kırche einNne streng gleichmäßige Liturgie cht wesentlich ı1ST, dafß die
Kırche WI1e die Braut des Königs ı 44 Psalm ı buntgewirktem Gewande einher-
geht, 1ST übrigens auf dem Konzıl selbst deutlich WI1IeC NUur möglich VOFr Augen
eführt worden Für die heilige Messe, die jede Sıtzung der ula Concılıii eröft-
nete, wurde jeder Woche ein der zweimal der innerhalb der Weltkirche
vorhandenen niıchtrömischen Rıten herangezogen. Man WAar Zeuge der Messe des
byzantinischen Rıtus gyriechischer, ein anderes Mal arabischer der alt-
slawischer Sprache un hörte darın dıe Worte der Konsekration VO Zelebranten
laut Man vernahm die stürmischen Zurufe, MmMIt denen der äthiopischen
Messe die Assıstenz autf dieselben Wandlungsworte grüßend un preisend AaANnCWOL-

tete., Es fehlte ıcht die armenische Messe, die ihren uralten Beständen noch
ausgehenden Mıiıttelalter römische Elemente hınzugenommen hat, und diejenige
der Chaldäer miıt dem poetischen Schwung ihrer INN1ISCH Kommuniongebete ber -  n  eauch AUuUSs dem abendländischen Bereich teierte ıcht NUur Tages der Kardinal
von Mailand die Messe ambrosianiıschen Rıtus sciner Kirche: die VOI -

schiedenen spätmittelalterlichen Varıationen der römischen Messe durften jeweils
Pdie Sıtzung eröffnen: die Messe Rıtus der Dominikaner MIL ihrem kurzen Con-

fiteor, Rıtus Von raga Portugal MIiIt ıhrem marıanıschen Anfang und Ab-
schluß und iıhren tietfen Reverenzen un für viele ohl eısten überraschend —
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unsere römische Messe slawischer Sprache W1e SI CIN1SCH Dıiözesen der dal-
matıinıschen Küste VO  $ alters her üblich 1St. Es sollte damit oftenbar gEZCEIZT wWer-

den, WI1Ie fern 65 der obersten Kırchenleitung liege, ehrwürdige Überlieferungen
der einzelnen Kirchen anzutasten, se1 CS ÖOrıent oder Abendland ber N
konnte nıcht ausbleiben, daß bischöfliche Redner darauf hinwiesen, daß die Viel-
gestaltigkeit ıcht NUr für Gebilde der Vergangenheit echt un Geltung haben
9 dafß vielmehr auch die Zukun# gleichen Anspruch werde erheben
können wenn datür die Voraussetzungen vorliegen. Ebenso War 65 selbstverständ-
lich, daß mehr als einmal auf Beispiele aus erlebter Liıturgie hingewiesen wurde,
wenn N S1C]  h eLIw2 die Frage handelte, ob die Kanonstille der römischen Messe

vollen Umfang aufrecht erhalten werden
Wenn ohne Zweıfel die Bereitschaf* gewachsen 1STt Anregung Aaus remdem

gottesdienstlichem Brauch anzunehmen, 1ST 1es schließlich CeiNe Haltung, die
nach dem Zeugnis der Liturgiegeschichte auch Rom selbst bıs 1115 Miıttelalter
beobachtet hat Vieles, W Aas WITr heute Gedächtnistagen des lıturgischen Kalen-
ders, Gebeten Begınn oder Ende der Messe un während des ffer-
CtOr1ums, Zeremonien der Priesterweihe und dergleichen als Vorschriften der
römiıschen Liturgie befolgen, 1SE VOTLr der tridentinischen Reform Rom Aaus dem
Brauch übernommen worden der nördlıchen Ländern entwickelt worden WAar

Ja selbst Au dem syrischen un griechischen Orıent hat die römische Kırche lıtur-
yische Formen übernommen, solange die Einheit noch nıcht zerbrochen WAar Wenn
WIr Karfreitag die mproperıen un gyriechischer Sprache, das Irıs-

SINSCH, WECNN WIL jeder Messe das Agnus Dey einfügen, sind das An-
leihen, die Rom selbst noch das /8 Jahrhundert 2ZUuUS den Lıturgien des rıents
herübergenommen hat Erst SEeITt der Zeıt der beginnenden Spannung un Vertein-
dung sind derle;i Übertragungen ıcht mehr verzeichnen. Warum sollte ı der

Weltzeit der ach Einheit strebenden Christenheit wenn nıcht der Aus-
tausch lıturgischer Formen, doch die Neuschöpfung auf Grund SCHCNSCILISCT
AÄAnregung VO  : Gang kommen? Es WAare unnatürlich wenn die blofße
Konservierung des Alten oberstes Gesetz bliebe. Die ängstliche Bewahrung des
orhandenen ann oder konnte NUur ein Zwischenstadium sSeıin Anderseits 1ST MI
unserm Wıssen die mannigfachen Formen gottesdienstlichen
Lebens Gegenwart und Vergangenheit allerdings auch die Versuchung vegeben,

ungesunden Eklektizismus geraten und allzu rasch remdes Gut
ganisch die CISCHNC Überlieferung hereinzunehmen, Ce1inNne Gefahr, der die br.  1_
SCcCHh verheißungsvollen Reformbemühungen uNnserer gEeELFrENNTLEN Brüder beson-
ers starkem Maßfße auUSgeSETZLT siınd

Noch C1MN dritter Kreıs Von Bestimmungen verdient als zukunftsträchtig hervor-
gehoben werden Das 1STt die Stellung des einzelnen Bischofs der lıturgischen
Gesetzgebung Wiährend heute noch Kanon 1257 des kırchlichen Gesetzbuches maß-
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géßend ist; wonach es äusschl‘ießlicfi dem Apés‘télischeh Stuhl zusfeht; die Liturgie
ordnen un die liturgischen Bücher approbieren, WIr schon 1im erwähnten

Art festgelegt: Für die Ordnung der Liturgie 1St der Apostolische Stuhl un
1m Rahmen der Bestimmungen der Bischof zuständig. Der Bereich, 1in dem die
Autorität des Bischofs für liturgische Dinge in rage kommt, 1St offenkundig der-
jenıge, der ıcht schon durch die für die lateinısche Kirche geltenden Vor-
schriften belegt 1St, also die niähere Ausgestaltung der in den liturgischen Büchern
umschriebenen Feiern 1n Messe un Sakramentenspendung, die Ordnung VONn Pro-
Zzessionen und außerordentlichen Veranstaltungen un VOL allem die Abend-
andachten.

Das Wr 1m Grunde allerdings auch schon bisher der Zuständigkeitsbereich des
Bischofs. Nur erschien dessen Wirksamkeit bisher als bloßes Wachen darüber, daß
die liturgischen (zesetze beobachtet und Mißbräuche VO Frömmigkeıitsleben der
Gläubigen ferngehalten werden, weıter als Überwachung der frommen Übungen,
die 1n Kirchen un öftentlichen Kapellen gehalten werden (Kanon 1259 un

Diese mehr negatıve Sprechweise ZCUSZLIC nıcht gerade VO  3 einer hohen Einschät-
ZUNS der Bereiche des Frömmigkeitslebens, die der Obsorge des Bischofs überlassen

Die Sprache des Konzıils 1St anders. Sıie weıst dem Bischotf eıne posıtıve
Aufgabe Sıe betont neben der in den amtlichen Büchern der römischen Kirche
geregelten Liturgie die „besondere Würde“ der 1in den einzelnen Bistümern ach
Anordnung des Bischofs statthndenden relig1ösen Veranstaltungen un empfiehlt
ausdrücklich „Wortgottesdienste“ (celebrationes verbi), die VOTL allem als Abend-
andachten den Vorabenden der Festtage un in Zeıiten w1e Advent und Qua-
dragesima Platze selen. Die Anregung dieser Empfehlung kam überraschen-
derweise AUS Südamerika, dem priıesterarmen Lande, das allerdings eın besonderes
Interesse daran haben mulßste, 1n den weıtverstreuten Dorfkapellen Gottesdienste

ermöglichen, die auch eın A1€ als Ersatz für den Sonntagsgottesdienst leiıten
ann. Der Bischoft Von Posadas, der 1m Namen VO  e} 75 argentinischen Bischöfen
die Empfehlung 1mM Konzil VvOrtrug, erblickt 1n der Verbreitung solcher (Sottes-
dienste mMIt echt einen wichtigen Beitrag ZUT relig1ösen Erneuerung“.

Die Neuerung 1St geringfüg1g; aber s1e 1St VOo  3 großer Tragweıte. Sie bedeutet
eine wachsende Hochschätzung des (GGotteswortes un wird darum dem Verständ-
n1Ss unserert getrennten Brüder begegnen. Und sıe bedeutet allgemeiner eine Regene-
ratıon Jjenes Teiles des kirchlichen Gottesdienstes, der außerhalb der eucharistischen
Feier lıegt, näherhin jenes Ausschnittes Aus dem Stundengebet, der 1n ältester
Überlieferung auch Sache des Volkes WAar, Wır kennen das kirchliche Stunden-
gebet heute fast nur mehr in der orm des Breviers un sind un aum mehr
bewußt, daß WIr iın dessen überlieferter orm eine der monastischen Lebensweise
angepaßte, auf acht Horen erweıterte Gebetsordnung haben, die 1M Lauf des

Mittelaltgrs VO Klerus übernommen wurde. Nur eine Morgenhore un
d>

Vgl Christlicher Sonntag vom Dezember 1262, 398 f; Civiltä Cattolica VO:! Dezember 1962,
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1nnn aß
ıcheVerpflichtungfü die ubigen) gehalten wurde chr L

3 icheGemeinschaften Orıient (Maroniten, Chaldäer), WECNISSTENS prinzipiell,
auch heute noch feasthalten. Die Morgenhore, „Mette“ y} ST Abendland schließ-
lıch durch dıe täglıche Messe ErSeIZT worden Niıbelungenlied geht Kriemhilde
noch regelmäßig früher Morgenstunde ZUT Mette wn aber auch die Abendhore,
die Vesper, hat ıhre Volkstümlichkeit mehr und mehr verloren. Lateinischer
Psalmengesang konnte den Menschen der euzeıt ıcht mehr esseln.

Nun siınd ohl die Abendandachten allmählich die Stelle en. ber SiIC
sind vielen Ländern sıch selbst überlassen un der Verwahrlosung Pre1sSSgc-
geben worden Auch ihrer Thematik schienen die vielen Novenen, TIrıduen un
dergleichen allzu sehr der Peripherie echter Frömmigkeit sıch auszubreiten, als
da{ß SIE lıturgischem Gesichtspunkt irgendwelche Pflege beanspruchen Oonn-
ten?® ine aufsteigende Linie Gnden WILr aber bereits unseren deutschen Diıöze-
sangebetbüchern, denen WIr Hıinkunft MmMi1t Grund das liıturgische Buch
für den Gottesdienst bischöflichen Rechtes werden erblicken dürfen. Das Bewußft-
SsSCIN hat sıch dariın schon Bahn gebrochen, da{ß auch die Abendandachten eben als
Gottesdienst der Kirche gestaltet se1in müßten, daß sS1e ıhrer Thematik erster
Liniıe den Tatsachen der Heilsgeschichte und der Heilsordnung un damıiıt dem
Gang des Kirchenjahrs verpflichtet sind, da{(lß darum ihre Struktur dem Wesen
der Kırche und der kırchlichen Versammlung entsprechen soll, der VWeıise, daß
darın das Wort der Schrift die gebührende Stelle un das Sıngen un
Beten des Volkes ı Beten des Priesters seinen zusammentassenden Abschluß fin-
et. Vielleicht WIr  d INan Tages die Vielgestaltigkeit der dafür allen
deutschsprachigen Diözesen un merkwürdigerweise tast NUr ıhnen celb-
ständig entwickelten Formen bedauern. ber iInussen WIFLr darın ıcht eher
überreichen Frühling tausendfacher Blüte erblicken, Aaus der erst die reitfe Frucht
hervorgehen mu($? Schon verstärken sıch die Stimmen, die ach dem Einheitsgebet-
buch der deutschen Bıstümer rutfen‘ Es schaffen und 1eSs doch ohl für das

deutsche Sprachgebiet und Wahrung genügenden Spielraums für die
einzelnen Bıstümer WIr: e1Ne große un heilige Aufgabe SC1NH.,

Es ann icht wundernehmen, Wenn der VO Zweıten Vatikanischen Konzıil
seinen ersten Wochen beschlossene Plan umtassenden Liturgiereform Man-

chen reisen ein nıcht Erschrecken hervorrufen sollte. Muß Liturgie ıcht
wesentlich konstant sein” Soll icht ruhelosen Welt WEN18STENS 1er uhe
und Beständigkeit CiN«eC letzte Zuflucht finden? Mulflß Gottesdienst ıcht VOr allem
die uralte, geheiligte Formel gelten, die Gottes Ewigkeit widerspiegelt? Ist 65 enn

Vgl die Bewertung, die den „DIa exercıitia"” noch zuteil wird dem VO:!  - MARTIMORT herausgegebenen
Handbuch La priere de ”Eglise, Parıs 1961, vA
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nsge
w1ie a{ scho die It Vö ıte festzuVWert darauf leg uralt:
halten, obwohl S1C dem Verständnis längst entschwunden waren. Dıiıe Hethite
gebrauchten ı ihrem Opferritual Texte Aaus Sprachen, die schon abgestorben ren,

Im römiıschen Mithraskult wurden persische Elementeweıtergegeben, un auch di
römischen Arvalbrüder sprachen Gebete, die nıemand mehr verstand. uch auf
dem Konzıl fehlte es nıcht Hınweisen autf Tatsachen dieser Art,; für die Bei-
spiele AUS dem heutigen Indien angeführt wurden. Wenn das Konzıil dennoch den
Reformplänen, einschliefßlich des Sprachenartikels, miıt überwältigender.Mehrheit
ZUgESUUMMT hat, geschah 1es offenbar Aaus der Überzeugung, dafß die Kirche

höheren (jeset7z steht, das über angstliche Bewahrung des Uralten und
Hergebrachten hınausführt. Menschliche Schöpfungen können erstarren; die Kirche
1ST sıch dessen bewußt, dafß ı ıhr der Geist Gottes iımmerfort ebt und wirkt; dafß

6S IST, der sS1ie ZWINST, wıeder die Kruste des Altwerdens aufzusprengen
nd ı Jugend auf NCUE Weise iıhre Aufgabe erfüllen; un 1es nıcht —_>
letzt gerade auf dem Gebiet der Liturgie. Hat ıcht der Herr selbstZzur ama-
rıterın VO Vater gesprochen, der die wahren Anbeter sucht, die iıhn nıcht mehr

den erstarrten Formen des Garızım der des Tempels von Jerusalem, sondern
Geıist und ı der Wahrheit anbeten würden (Jo 3, 23 f)?

Dabe:i dürfen WITLr darauf vertrauen, daß die Ehrfurcht VOTr der Überlieferung
der Kirche, die nıcht NUur eiINE allen Völkern weitherzig oftene katholische, SON-

ern auch eine dıe Zeıten überdauernde apostolische Kırche ı1STU, stark . SCLH

wird, auch ı CGottesdienst geheilıgtes Erbe heiligzuhalten un kommenden
Geschlechtern unverfälscht überliefern.

S  f  xDie Massenmedien 1 modernen Staat

Johannes Binkowski

Von Zeit Zeıt besonders deutlich Erscheinung, dafß das Verhältnis des
Staates den Publikationsorganen irgendwie gESLIOFT ISTt Es enthüllt sıch dann,
daß einerseIlIts der Staat das richtige Verhältnis den Massenmedien icht gefun-
den hat un dafß anderseits diese Medien Sal leicht destruktiven Kritik

A  s
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